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7. wer ohne ausdrückliche Ermächtigung der zustän
digen Behörde das Wappen des Bundes oder eines 
Landes oder den Bundesadler oder den entsprechen
den Teil eines Landeswappens führt oder gebraucht, 
oder wer unbefugt eine Dienstflagge des Bundes oder 
eines Landes gebraucht; den Wappen, Wappentei
len und Flaggen stehen solche gleich, die ihnen zum 
Verwechseln ähnlich sind;

8. wer gegenüber einer zuständigen Behörde, einem 
zuständigen Beamten oder einem zuständigen Sol
daten der Bundeswehr über seinen Namen, seinen 
Stand, seinen Beruf, sein Gewerbe, seinen Wohnort, 
seine Wohnung oder seine Staatsangehörigkeit eine 
unrichtige Angabe macht oder die Angabe verweigert;

Währungen oder von gültigen Postwertzeichen, Frei
stempelabdrucken und internationalen Antwortschei
nen verwendet werden können

4. Instrumente, die zur Herstellung solcher Drucke 
verwendet werden können, ungenehmigt anfertigt, 
aufbewahrt oder weitergibt oder ungenehmigte Ab
drucke von den genannten Instrumenten herstellt oder 
weitergibt,
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
1000 M belegt werden.

(2) Die bei der Handlung benutzten oder mit ihr 
hergestellten Sachen können unabhängig von Rechten 
Dritter eingezogen werden.

§ 1
Unwahre Angaben gegenüber 

einem Staatsorgan

(1) Wer vorsätzlich unrichtige Angaben zu seiner 
Person gegenüber einem zuständigen Staatsorgan oder 
einer ermächtigten Person macht oder pflichtwidrig 
Angaben zu seiner Person verweigert, kann mit Ver
weis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt 
werden.

9. wer gesetzlichen Bestimmungen zuwider ohne 
Genehmigung der Staatsbehörde Aussteuer-, Sterbe
oder Witwenkassen, Versicherungsanstalten oder an
dere dergleichen Gesellschaften oder Anstalten errich
tet, welche bestimmt sind, gegen Zahlung eines Ein
kaufsgeldes oder gegen Leistung von Geldbeiträgen 
beim Eintritt gewisser Bedingungen oder Fristen, 
Zahlungen an Kapital oder Rente zu leisten;

10. (weggefallen)


